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                Professor Dr. Reinhard Hendler
   Universität Trier
   Neue gesetzliche Vorgaben zum Klimaschutz
   Vortrag
   bei der Frühjahrstagung der
   Arbeitsgemeinschaft für Verwaltungsrecht im Deutschen Anwaltverein
   – Landesgruppe Nordrhein-Westfalen –
   am 29. Juni 2012 in Köln
   Gliederung
   Thesen und Hinweise
   1) Klimaschutz erweist sich als Oberbegriff mit den beiden
   Unterbegriffen der Abwehr des Klimawandels und der Anpassung an den
   Klimawandel. In juristischer Hinsicht ergibt sich hieraus die
   Untergliederung des Klimaschutzrechts in das Klimawandelabwehrrecht
   und das Klimawandelfolgenrecht.
   2) Die Abwägungsbedeutsamkeit des Klimaschutzes für die Bauleitplanung
   kommt in drei Vorschriften des Baugesetzbuchs zum Ausdruck (§ 1 V 2, §
   1a V, § 1 VI Nr. 7 lit. a BauGB).
   3) Der Klimaschutz besitzt in der Bauleitplanung keinen
   Abwägungsvorrang gegenüber konkurrierenden Belangen.
   4) Es besteht ein erhöhter Begründungsaufwand für die Bauleitpläne im
   Hinblick auf die Belange des Klimaschutzes.
   5) Den Gemeinden ist es verwehrt, allein aus Gründen des globalen
   Klimaschutzes bestimmte Festsetzungen im Bebauungsplan zu treffen.
   6) Die Erweiterung der Bauleitplanung um die Dimension des globalen
   Klimaschutzes verstößt nicht gegen das Aufgabenübertragungsverbot des
   Art. 84 I 7 GG.
   7) Strukturelemente des KliSchGE (LT-Drucks. 15/2953)
   a) Angabe des Gesetzeszwecks
   b) Begriffsbestimmungen (Treibhausgasemissionen, öffentliche Stellen)
   c) Klimaschutzziele, insb. quantifizierte Emissionsminderungsziele für
   Treibhausgase
   d) Verpflichtungen der Landesregierung, insb. Aufstellung eines
   Klimaschutzplans
   e) Verpflichtungen anderer öffentlicher Stellen, insb. Aufstellung von
   Klimaschutzkonzepten und Umsetzung bestimmter Vorgaben des
   Klimaschutzplans
   f) Klimaneutrale Landesverwaltung
   g) Monitoring
   h) Einsetzung eines Klimaschutzrates
   i) Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Landtag
   8) Bei der Raumordnungsplanung handelt es sich um die
   förmlich-systematische Gestaltung des Raumes jenseits der Ortsebene
   unter überörtlichen und überfachlichen Gesichtspunkten, die nicht
   unmittelbar die rechtlichen Beziehungen des Menschen zum Grund und
   Boden betrifft.
   9) Die rechtlichen Gestaltungsgrenzen begrifflich gegebener
   Raumordnungsplanung werden insbesondere durch die
   Fachgesetzgebungskompetenzen, die kommunale Selbstverwaltungsgarantie
   sowie die Grundrechte markiert.
   10) Nach dem Bundesrecht sind Errichtung und Betrieb von
   klimabelastenden Anlagen (auch Kohlekraftwerken) nicht untersagt,
   sondern zu genehmigen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt
   sind.
   11) Was der Bundesgesetzgeber immissionsschutzrechtlich erlaubt hat,
   darf der Landesgesetzgeber nicht verbieten. Und was dem Land als
   Gesetzgeber versagt ist, darf es auch nicht mit Maßnahmen gleicher
   Wirkung herbeiführen. Eine Maßnahme gleicher Wirkung läge z. B. vor,
   wenn das Land mit Hilfe der Raumordnungsplanung Standorte für
   Kohlekraftwerke flächendeckend ausschlösse.
   12 § 3 I KliSchGE: „Die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in
   Nordrhein-Westfalen soll bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent
   und bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu den
   Gesamtemissionen des Jahres 1990 verringert werden.“
   13) Wenn der Landesgesetzgeber eine allgemeine Norm mit
   quantifizierten Klimaschutzzielen erlässt, so kann es nur darum gehen,
   dass diese Ziele vor dem Hintergrund des geltenden (sowie der
   erwarteten Entwicklung des) Europa- und Bundesrechts allein auf der
   Grundlage der bestehenden gliedstaatlichen (Rest-)
   Kompetenzen nach Möglichkeit erreicht werden sollen, und zwar in der
   Weise, dass sie in einschlägigen Planungs- und Ermessensentscheidungen
   zu berücksichtigen sind, wobei der Quantifizierung eine Indizwirkung
   für die Zielgewichtung zukommt.
   14) Mittelbare Bindung von Bauleit- und Regionalplanung an
   Klimaschutzziele
   Quantifizierte Klimaschutzziele (§ 3 I KliSchGE)
   
   Unmittelbare Bindung der Landesregierung an die Klimaschutzziele (§ 4
   I 1 KliSchGE)
   
   Konkretisierung der notwendigen Maßnahmen zur Zielerreichung durch
   Klimaschutzplan
   der Landesregierung (§ 6 II 1 KliSchGE)
   
   V erbindlicherklärung von Vorgaben des Klimaschutzplans für
   Gemeinden und Regionalplanungsträger durch Rechtsverordnung der
   Landesregierung (§ 6 VI 1 KliSchGE)
   Bauleitplanung und Regionalplanung
   15) § 12 VI 2 LPlGE: „Zur raumordnerischen Umsetzung des § 3
   Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen sind die genannten
   Klimaschutzziele als raumbezogene Ziele und ansonsten als Grundsätze
   umzusetzen und/oder nachgeordneten Planungsebenen entsprechende
   räumliche Konkretisierungsaufträge zu erteilen.“
   16) Wenngleich § 12 VI 2 LPlGE (Stand: 25.06.2012) nicht mehr das Wort
   „ansonsten“ enthält, wirft die Regelung die Frage auf, inwieweit die
   angeordnete Direktbindung der Raumordnungsplanung an die
   Klimaschutzziele die gebotene Abwägung durch die „Träger der
   Raumordnung“ (§ 3 I Nr. 2 i.V.m. § 7 II ROG) zulässt.
   17) Die Erteilung von „Konkretisierungsaufträgen“ an die gemeindliche
   Bauleitplanung unterliegt verfassungsrechtlichen Grenzen (Art. 28 II
   GG), die in der überkommenen Regelung des § 35 II LPlG zum kommunalen
   Planungsgebot zum Ausdruck kommen. Es bleibt ungeklärt, welche
   Anforderungen für die vorgesehenen raumordnungsplanerischen
   Konkretisierungsaufträge gelten.
   5
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